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(54) Bezeichnung: Innenraumluftfilterelement

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Innen-
raumluftfilterelement für einen Innenraumluftfilter für die Fah-
rerkabine von Land- und Arbeitsmaschinen, insbesonde-
re mit Spritz- oder Sprühvorrichtungen für Pflanzenschutz-
oder Düngemittel, umfassend einen Filterrahmen, eine Vor-
filterlage, eine Adsorptionsfilterlage, eine Feinfilterlage ins-
besondere zur Abscheidung von Aerosolen, wobei die Fil-
terlagen im Wesentlichen entlang einer Strömungsrichtung
durchströmt werden.
Das erfindungsgemäße Innenraumluftfilterelement ist da-
durch gekennzeichnet, dass der Filterelementrahmen einen
ersten Bereich mit einer ersten effektiven Querschnittsfläche
senkrecht zur Strömungsrichtung und einen zweiten Bereich
mit einer zweiten effektiven Querschnittsfläche senkrecht
zur Strömungsrichtung sowie eine umlaufende Dichtung zur
Trennung der Rohseite von der Reinseite im eingebauten
Zustand aufweist, wobei der erste Bereich stromaufwärts der
Dichtung und der zweite Bereich stromabwärts der Dichtung
angeordnet sind und die zweite effektive Querschnittsfläche
nur einen Teil der ersten effektiven Querschnittsfläche be-
trägt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Innenraumluftfilter-
element für einen Innenraumluftfilter für die einer
Fahrerkabine zugeführte Luft in Fahrzeugen, Land-
maschinen, Baumaschinen und Arbeitsmaschinen.

[0002] Die in eine Fahrzeugkabine strömende Luft
wird heutzutage möglichst vollständig von Verunreini-
gungen befreit. Mögliche auftretende Verunreinigun-
gen sind beispielsweise Feinstaub, Pollen, Ruß oder
Aerosole. Insbesondere bei Anwendungen, bei wel-
chen hohe Konzentrationen an Pflanzenschutzmit-
teln oder Flüssigdüngemitteln in der Umgebungsluft
bei Verwendung von Sprühgeräten für diese Stof-
fe auftreten, ist das Filtern derartiger Verunreinigun-
gen wichtig. Es stehen hierfür verschiedene Filtermit-
tel zur Verfügung. Regelmäßig werden beispielswei-
se Partikelfilter, Aktivkohlefilter und HEPA-Filter ein-
gesetzt. Diese werden in verschiedenen Lagen und
verschiedenen Anordnungen kombiniert, um die ge-
wünschte Filterwirkung für die Innenraumluft zu er-
zielen.

[0003] Die immer intensivere Integration verschie-
dener Bauelemente im Maschinenbereich und der
Wunsch nach längeren Filterstandzeiten führen bei
der Anordnung und dem Aufbau von Innenraumluftfil-
tern zu Zielkonflikten. Für eine hohe Integration sind
eine sehr kompakte Bauweise und ein möglichst ge-
ringes Filtervolumen von Vorteil. Längere Standzei-
ten hingegen bedingen in der Regel größere Filtervo-
lumina.

[0004] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Innen-
raumluftfilterelement für einen Innenraumluftfilter be-
reitzustellen, das die gewünschte Filterwirkung für
Stäube, Aerosole und Gase bereitstellt, eine ausrei-
chend lange Standzeit besitzt und gleichzeitig eine
besonders gute Integrationsfähigkeit bietet.

[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Innenraumluft-
filterelement gemäß Anspruch 1 gelöst. Weitere Aus-
führungsformen der Erfindung sind in den abhängi-
gen Ansprüchen angegeben.

[0006] Das erfindungsgemäße Innenraumluftfilter-
element ist ein austauschbares Filterelement für ei-
nen Innenraumluftfilter für eine Fahrerkabine von
Land- und Arbeitsmaschinen, insbesondere mit
Spritz- oder Sprühvorrichtungen für Pflanzenschutz-
oder Düngemittel und ist in ein fahrzeugfestes Filter-
gehäuse einbaubar. Das Innenraumluftfilterelement
umfasst eine Vorfilterlage, eine Adsorptionsfilterla-
ge, eine Feinfilterlage insbesondere zur Abscheidung
von Aerosolen sowie einen Filterelementrahmen. Der
Filterelementrahmen legt durch seine Geometrie eine
Strömungsrichtung fest, entlang derer die angesaug-
te Luft die genannten Filterlagen durchströmt.

[0007] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der
Filterelementrahmen zwei Bereiche aufweist. In dem
ersten Bereich des Filterelementrahmens ist eine ers-
te effektive Querschnittsfläche hinsichtlich der Durch-
strömung der angesaugten Luft durch die Filterlagen
vorgesehen. In dem zweiten Bereich ist eine entspre-
chende zweite effektive Querschnittsfläche vorgese-
hen. Unter effektiver Querschnittsfläche wird hierbei
die Größe einer Fläche verstanden, die senkrecht zur
Strömungsrichtung angeordnet ist und der strömen-
den Luft zur Durchströmung der jeweiligen Filterla-
ge zur Verfügung steht. Der erste Bereich und der
zweite Bereich sind durch eine umlaufende Dichtung
separiert. Die umlaufende Dichtung dient zur Tren-
nung der Rohseite des Innenraumluftfilterelements
von der Reinseite, wenn das Innenraumluftfilterele-
ment im Filtergehäuse des Innenraumluftfilters einge-
baut ist. Der erste Bereich ist bezüglich der Dichtung
stromaufwärts angeordnet, der zweite Bereich ist hin-
sichtlich der Dichtung stromabwärts angeordnet. Die
zweite effektive Querschnittsfläche beträgt lediglich
einen Bruchteil der ersten effektiven Querschnittsflä-
che. Es ergibt sich somit, dass der (den) in dem zwei-
ten Bereich angeordneten Filterlage(n) eine kleine-
re effektive Querschnittsfläche zur Verfügung steht.
Dies bedingt in der Regel, dass der Umfang des Fil-
terelementrahmens in dem zweiten Bereich kleiner ist
als in dem ersten Bereich. Durch diese Nachschal-
tung eines zweiten Bereichs nach der Dichtungsebe-
ne können Bauräume erschlossen werden, die an-
derweitig nicht genützt oder verfügbar wären. Zwar
ist die erfindungsgemäße Querschnittsverringerung
generell nicht erwünscht, da dies eine größere Hö-
he des entsprechenden Filterabschnitts bedingt. An-
dererseits erlaubt es diese erfinderische Maßnah-
me, den nach der Dichtungsebene befindlichen Strö-
mungsraum baulich für Filtermedien zu erschließen
und somit eine höhere Integration bei gleichzeitig er-
höhtem Filtervolumen zu erzielen.

[0008] Eine beispielhafte Ausführungsform der Er-
findung sieht vor, dass in dem ersten Bereich die
Vorfilterlage und die Adsorptionsfilterlage angeordnet
sind. In dem zweiten Bereich ist die Feinfilterlage an-
geordnet. Alternativ kann vorgesehen sein, dass der
erste Bereich die Vorfilterlage, die Feinfilterlage und
eine erste Adsorptionsfilterlage birgt. Eine zweite Ad-
sorptionsfilterlage ist in dem zweiten Bereich ange-
ordnet. Die Aufteilung des Adsorptionsfilters in zwei
separate Lagen und die Anordnung der zweiten Lage
in einen der Dichtungsebene stromabwärts gelege-
nen Bereich des Innenraumluftfilterelements stellt ei-
ne bauliche Alternative dar, falls eine bestimmte Rei-
henfolge der Filterlagen gewünscht ist. Die Aufteilung
des Adsorptionsfiltermediums ist in der Regel erfor-
derlich, da das Adsorptionsfiltermedium das größte
Volumen verglichen mit dem Vorfilter- und Feinfilter-
medien einnimmt.
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[0009] Die Vorfilterlage kann bei einer erfindungs-
gemäßen Ausführungsform als Partikelfilterlage, bei-
spielsweise als Flachfilter oder als Vorfilterschaum,
ausgeführt sein. In einer Ausführungsform kann als
Vorfilterlage ein ungefaltetes oder zickzackförmig ge-
faltetes Filtermedium verwendet werden. Dies kann
beispielsweise aus Zellulose, Kunststoffschaum oder
Vlies bestehen oder eine ein- oder mehrlagige Kom-
bination aus Lagen derartiger Filtermedien umfas-
sen.

[0010] Eine Kunststoffschaum-Filtermedienlage für
die Vorfilterlage kann beispielsweise aus einem
retikulierten Schaum, insbesondere Polyurethan-
schaum, beispielsweise auf Polyether- oder Polyes-
terbasis bestehen oder eine oder mehrere Lagen die-
ses Schaums umfassen. Raumgewichte derartiger
Schäume können im Bereich von 20–70 kg pro m3

betragen.

[0011] Als Zellulose-Filtermedium für die Vorfilterla-
ge kann beispielsweise ein Zellulose-Filtermedium
mit Epoxidimprägnierung zum Einsatz kommen. Be-
vorzugt weist das Zellulose-Filtermedium ein Flä-
chengewicht von 80–14020 g/m2, bevorzugt 100–
120 g/m2 auf. In einer bevorzugten Ausführungsform
weist das Medium eine maximale Porengröße im Be-
reich von 30–40 μm und/oder eine Luftdurchlässigkeit
von ca. 100–400 l/m2s, bevorzugt zwischen 200 und
300 l/m2s auf, jeweils gemessen bei einer Druckdiffe-
renz von 200 Pa (gemessen hier und im Folgenden
bevorzugt nach DIN EN ISO 9237). Auf diese Weise
können die nachfolgenden Lagen vor Staubablage-
rung geschützt und damit deren Funktion gesichert
werden. In einer Ausführung beträgt der Imprägnier-
gehalt, d. h. der Gewichtsanteil des Imprägniermittels
am Flächengewicht des Filtermediums zwischen 15
und 30%.

[0012] Als Vlies-Filtermedium für die Vorfilterlage
kann bevorzugt eine Kombination einer Spinnvliesla-
ge und einer Meltblown-Lage (Vlies aus schmelzge-
blasenen Kunststofffasern) verwendet werden. Bei-
de Lagen können jeweils aus Polyamid (PA), Poly-
ester (PES) oder Polypropylen (PP) hergestellt sein.
Das Vlies-Filtermedium weist bevorzugt ein Flächen-
gewicht zwischen 60 und 140 g/m2, bevorzugt zwi-
schen 80 und 120 g/m2 und/oder eine Dicke im Be-
reich von 0,5–1 mm, besonders bevorzugt von 0,5–
0,8 mm auf. Weiter bevorzugt liegt die Luftdurchläs-
sigkeit im Bereich von 1000–2000 l/m2s, besonders
bevorzugt zwischen 1200 und 1800 l/m2s bei einer
Druckdifferenz von 200 Pa.

[0013] In einer Ausführungsform weist die Vorfilter-
lage insbesondere nach ISO 5011 einen Abscheide-
grad von 99% für Prüfstaub PTI fein insbesondere
nach ISO 14269-4 auf.

[0014] Die Vorfilterlage weist in einer bevorzugten
Ausführungsform eine Flächenmasse von 75–125 g/
m2 auf. Bevorzugt weist das Filtermedium der Vor-
filterlage eine Luftdurchlässigkeit von 100–200 l/m2s
bei einer Druckdifferenz von 200 Pa auf.

[0015] Durch die Verwendung der Vorfilterlage kann
erreicht werden, dass die Adsorptionslage und die
Feinfilterlage vor zu großer Staubbeladung geschützt
werden.

[0016] Dadurch wird deren Funktion (Gasabschei-
dung der Adsorptionslage und Aerosolabscheidung
der Feinfilterlage) auch bei sehr staubbeladener An-
saugluft in möglichst geringem Maße beeinträchtigt.

[0017] Die Adsorptionsfilterlage kann als Filterme-
dium Aktivkohle, beispielsweise als Aktivkohlebalg,
aufweisen.

[0018] Die verwendete Aktivkohle kann beispiels-
weise aus Holz oder Steinkohle gewonnen, poly-
merbasiert, teerbasiert oder kokosnussschalenba-
siert sein. In einer bevorzugten Ausführungsform
werden als Grundstoff für die Aktivkohle Ionenaus-
tauscherkügelchen verwendet, die auf Polymerbasis,
beispielsweise aus Kunstharzen, insbesondere aus
mit Divinylbenzen vernetztem Polystyren hergestellt
sind.

[0019] In einer Ausführungsform wird als Aktivkoh-
le eine hydrophobe Aktivkohle verwendet. Als hydro-
phobe Aktivkohlen werden insbesondere solche ver-
standen, die eine vergleichsweise geringe Wasser-
aufnahmekapazität aufweisen. Bevorzugt wird eine
Aktivkohle verwendet, welche bei einer relativen Luft-
feuchte von 50% eine Wasseraufnahme von < 10
Massenprozent, insbesondere bezogen auf den Ad-
sorptionsast der Isotherme aufweist. Besonders be-
vorzugt beträgt diese Wasseraufnahme < 5 Massen-
prozent.

[0020] In einer Ausführungsform weist die Aktivkoh-
le eine BET-Oberfläche von größer 400 m2/g auf, vor-
teilhaft größer 600 m2/g auf, bevorzugt größer 800
m2/g, besonders bevorzugt größer 1000 m2/g (bevor-
zugt gemessen nach DIN ISO 9277:2003-05). Da-
durch kann auf kleinem Bauraum eine ausreichende
Adsorption sichergestellt werden.

[0021] In einer Ausführungsform wird Aktivkohle in
schütt- oder rieselfähiger Form, beispielsweise in
Form von körner- oder kugelartiger oder anderweitig
geformter Partikel verwendet. Die Aktivkohlepartikel
weisen bevorzugt Aktivkohlepartikelgrößen (mittlere
Durchmesser) zwischen 0,1 und 1 mm, bevorzugt 0,
2 bis 0,7 mm auf und können beispielsweise in der
Form von Granulat-Aktivkohle oder Kugel-Aktivkohle
vorliegen.
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[0022] Für die Adsorptionsfilterlage kann beispiels-
weise ein offenporiger Schaum mit rieselfähiger Ak-
tivkohle verwendet werden. Dabei kommen beispiels-
weise retikulierte Schäume z. B. aus Kunststoffen
wie Polyurethan, Polyurethan-Ether oder Polyure-
than-Ester zum Einsatz. Bevorzugt betragen die Po-
rengrößen des Schaumes zwischen 20 und 50 ppi
(pores per inch) oder zwischen 0,5 und 2 Poren pro
Millimeter. Gemessen wird in einem vergleichenden
optischen Verfahren, wobei unter dem Mikroskop ei-
ne vollständig ausgebildete Pore als ”Standardpore”
definiert und über einen Streckenabschnitt die dort
auftretenden Poren mit dieser verglichen und aus-
gezählt werden. Poren, die im Vergleich zur Stan-
dardpore nicht vollständig ausgebildet sind, werden
anteilig gezählt. In diesem Schaum sind bevorzugt
Aktivkohlepartikel eingebracht und vorzugsweise fi-
xiert. Die Aktivkohlepartikel sind dabei vorzugswei-
se mittels eines Klebstoffes, beispielsweise mittels ei-
nes Zweikomponentenklebstoffs auf Polyurethanba-
sis, in dem Schaum fixiert. Dies kann beispielsweise
dadurch erreicht werden, dass der Schaum zuerst mit
einem Klebstoff getränkt wird und anschließend be-
vor der Klebstoff trocknet oder aushärtet Aktivkohle-
partikel insbesondere unter Rütteln eingerieselt wer-
den. Hierbei kann ein Zweikomponentenklebstoff, ein
Schmelzklebstoff oder ein wässriger Klebstoff zum
Einsatz kommen.

[0023] In einer Ausführungsform ist als Adsorptions-
filterlage eine Lage einer fixierten Schüttung mit Ak-
tivkohle verwendet. Diese kann in einem einlagigen
oder mehrlagigen Aufbau realisiert werden. Als fi-
xierte Schüttung wird eine Anordnung bezeichnet, in
welcher eine Trägerschicht vorgesehen ist und auf
dieser eine Schüttlage von Aktivkohlepartikeln fixiert
ist. Die Als Trägerschicht kann beispielsweise ein
Kunststoffstreckgitter oder eine Lage eines flächigen
Materials, z. B. eines Partikelfiltermediums verwen-
det werden. In einer bevorzugten Ausführungsform
kommt wird als Trägerschicht ein Vlies aus spinn-
gebundenen oder schmelzgeblasenen Polyesterfa-
sern, beispielsweise PET-Fasern (Polyethylentere-
phthalat) oder PBT-Fasern (Polybutylenterephtalat)
verwendet. Dies kann ein Flächengewicht von 25–
120 g/m2, bevorzugt 50–100 g/m2, besonders bevor-
zugt 65–85 g/m2 und eine Luftdurchlässigkeit > 3000
l/m2s, bevorzugt > 5000 l/m2s bei einer Druckdifferenz
von 200 Pa aufweisen. Gemessen wird die Luftdurch-
lässigkeit insbesondere nach ISO 9347. Die Schüttla-
ge aus Aktivkohlepartikeln wird auf die Trägerschicht
aufgebracht und bevorzugt mittels eines feinen Kleb-
stoffauftrags auf der Trägerschicht fixiert. Dies erfolgt
beispielsweise in Form einer Vielzahl von auf der Trä-
gerschicht aufgebrachter Klebstoffpunkte oder mit-
tels eines Netzes aus Klebstofffäden, die zwischen
Trägerschicht und Schüttlage und/oder zwischen die
Schüttlage während der Schüttung und/oder auf die
Schüttlage aufgebracht ist. Die Schüttlage umfasst
bevorzugt eine Auflage von 100–1200 g/m2 Aktivkoh-

lepartikel auf der Trägerschicht. Bevorzugt kommen
zwischen 800 und 1000 g/m2 zum Einsatz. Die Lage
einer fixierten Schüttung mit Trägerlage und Schütt-
lage weist bevorzugt eine Luftdurchlässigkeit im Be-
reich von 800–1200 l/m2s, insbesondere zwischen
900 und 1100 l/m2s und ein Flächengewicht im Be-
reich von 850 bis 1250 g/m2, insbesondere zwischen
950 und 1150 g/m2 bei einer Lagendicke insbeson-
dere im Bereich von 2 bis 6 mm auf. Auf diese Wei-
se wird eine stabile, gut zu verarbeitende und leis-
tungsfähige Lage einer fixierten Schüttung bereitge-
stellt, die maschinell zu mehrlagigen Halbzeugen zu-
sammengefasst werden kann.

[0024] In einer Ausführungsform wird für die Adsorp-
tionsfilterlage ein ungefalteter oder zickzackförmig
gefalteter Schichtaufbau aus einer Trägerschicht, ei-
ner Deckschicht und dazwischen eingebrachter, rie-
selfähiger Aktivkohle verwendet. Dadurch wird ein
Halbzeug mit jeweils einer Träger- und Deckschicht
und einer dazwischen angeordneten Schüttlage ge-
bildet. Derartige Halbzeuge können wiederum zur
Erhöhung der Filtrationsleistung mehrfach überein-
ander angeordnet werden, beispielsweise zwischen
zwei und 20 Halbzeuge, bevorzugt zwischen 5 und
15 Halbzeuge.

[0025] Die Deckschicht kann direkt auf der Schütt-
lage angeordnet sein, und beispielsweise ein Kunst-
stoffgitter oder eine Lage eines flächigen Materials,
z. B. eines Partikelfiltermediums umfassen oder aus
diesem bestehen. In einer bevorzugten Ausführungs-
form kommt wird als Deckschicht ein Vlies aus spinn-
gebundenen oder schmelzgeblasenen Polyesterfa-
sern verwendet. Dies kann ein Flächengewicht von
25–120 g/m2, bevorzugt 50–100 g/m2, besonders be-
vorzugt 65–85 g/m2 und eine Luftdurchlässigkeit >
3000 l/m2s, bevorzugt > 5000 l/m2s aufweisen.

[0026] In einer Ausführungsform weist die Adsorp-
tionsfilterlage einen Schichtaufbau aus mehreren fi-
xierten Schüttungen auf. So kann beispielsweise ei-
ne erste Lage einer fixierten Schüttung mit der Sei-
te, auf der die Aktivkohle angeordnet ist (Aktivkohle-
seite), auf die Aktivkohleseite einer zweiten Lage fi-
xierter Schüttung gelegt und mit dieser beispielswei-
se durch Verkleben verbunden werden. Dadurch wird
ein Halbzeug mit zwei Träger- oder Deckschichten
und dazwischen angeordneter Schüttlage gebildet.
Derartige Halbzeuge können wiederum zur Erhöhung
der Filtrationsleistung mehrfach übereinander ange-
ordnet werden, beispielsweise zwischen zwei und 10
Halbzeuge, bevorzugt zwischen 3 und 7 Halbzeuge.
Alternativ oder in Kombination sind auch Anordnun-
gen denkbar, bei welchen jeweils die Trägerlage ei-
ner Lage einer fixierten Schüttung auf die Aktivkohle-
lage einer anderen fixierten Schüttung aufgelegt ist.
Diese Anordnung kann dann durch eine gewendete
Lage mit fixierter Schüttung oder eine Deckschicht
abgeschlossen werden. Beispielsweise können zwi-
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schen 4 und 20 Lagen einer fixierten Schüttung auf-
einander angeordnet sein.

[0027] In einer Ausführungsform kann die gesamte
Adsorptionsfilterlage einen zickzackförmig gefalteten
Schichtaufbau bilden oder einzelne, übereinanderlie-
gende, separat gefaltete oder ungefaltete Schichten
aus Halbzeug oder Lagen von fixierter Schüttung um-
fassen.

[0028] Bevorzugt können mittels der dargestellten
Varianten mehrere Adsorptionsfilterlagen in Schicht-
aufbau umfassend eine Trägerschicht, eine Deck-
schicht und dazwischen eingebrachte, rieselfähige
Aktivkohle übereinander eine Gesamtadsorptionsfil-
terlage bilden. Es werden dabei insbesondere zwi-
schen 2 und 30, bevorzugt zwischen 5 und 15 La-
gen von Halbzeug oder von fixierter Schüttung zur
Bildung der Gesamtadsorptionsfilterlage aufeinander
angeordnet und optional mittels eines Verbindungs-
mittels, z. B. eines Seitenbandes aus Vlies oder Tex-
til dichtend miteinander zu einem Adsorptionsteilfilter
verbunden. Dabei kann das Seitenband mittels eines
Klebstoffs mit den Lagen verbunden sein. Alterna-
tiv zum Seitenband kann ein insbesondere angekleb-
ter, angespritzter oder angeschweißter Kunststoff-
rahmen oder eine mittels einer Gießform an die La-
gen angegossene Vergussmasse, insbesondere Po-
lyurethan, zur seitlichen Abdichtung verwendet wer-
den.

[0029] In einer Ausführungsform weist die Adsorpti-
onsfilterlage zwei Bereiche mit unterschiedlicher Ak-
tivkohledichte auf. Dabei ist bevorzugt ein Bereich mit
höherer Aktivkohledichte auf der Abströmseite und
ein Bereich mit geringerer Aktivkohledichte auf der
Anströmseite angeordnet. Dies kann beispielsweise
dadurch erreicht werden, dass zwei Lagen von ver-
schiedenen mit Aktivkohlepartikeln gefüllten Schäu-
men aufeinander gelegt sind, wobei die abströmseiti-
ge Lage einen höheren Füllgrad von Aktivkohle auf-
weist als die anströmseitige Lage. Alternativ kann
wie oben in verschiedenen Varianten beschrieben
ein Schichtaufbau von Lagen mit fixierten Schüttun-
gen von Aktivkohlepartikeln eingesetzt werden, bei
welchem eine oder mehrere abströmseitige Lagen
oder Schichten, die insbesondere den Schichtaufbau
zur Abströmseite hin abschließen, eine höhere Aktiv-
kohledichte aufweisen. Dies kann beispielsweise da-
durch erreicht werden, dass bei gleichen Materialien
für Trägerschichten, Schüttlagen und Decklagen die
abströmseitigen Lagen insbesondere vor, während
oder nach dem Erhärten des Klebstoffes derart ka-
landriert werden, dass die Schichtdicke reduziert und
damit die Aktivkohledichte erhöht wird. Es kann je-
doch auch für die Lage(n) mit höherer Aktivkohledich-
te ein Aktivkohlegranulat verwendet werden, welches
eine höhere Schüttdichte aufweist als das für die La-
gen mit geringerer Dichte verwendete. Dies kann ent-
weder durch Aktivkohlen mit unterschiedlicher spezi-

fischer Dichte oder durch unterschiedliche Geometri-
en der Partikel realisiert werden. Dadurch wird ins-
besondere eine Sperrlage dargestellt, welche zuver-
lässig die Abscheidung von Restkonzentrationen von
schädlichen Gasen ermöglichen kann. Dadurch kann
eine zusätzliche Sicherheit für den Anwender bereit-
gestellt werden.

[0030] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die Adsorptionsfilterlage einen abströmseitigen Be-
reich umfassend eine oder mehrere insbesondere ka-
landrierte Lagen von fixierter Schüttung auf. Diese
Lage(n) weisen bevorzugt eine Auflage von Aktiv-
kohle von 100–1200 g/m2 Aktivkohlepartikel auf der
Trägerschicht auf. Bevorzugt kommen zwischen 800
und 1000 g/m2 zum Einsatz. Die Lage einer fixier-
ten Schüttung mit Trägerlage und Schüttlage weist
hierfür bevorzugt eine Luftdurchlässigkeit im Bereich
von 800–1200 l/m2s, insbesondere zwischen 900 und
1100 l/m2s und ein Flächengewicht im Bereich von
850 bis 1250 g/m2, insbesondere zwischen 950 und
1150 g/m2 bei einer Lagendicke insbesondere im Be-
reich von 1 bis 3 mm auf. Besonders bevorzugt wei-
sen diese Lagen oder diese Lage im abströmseiti-
gen Bereich mit höherer Aktivkohledichte im Wesent-
lichen die gleiche Auflage von Aktivkohlepartikel in
Bezug auf das Flächengewicht und/oder die Art der
Aktivkohlepartikel auf wie die vorhergehenden, an-
strömseitigen Lagen mit geringerer Aktivkohledichte.
Weiter bevorzugt weist diese Lage oder diese Lagen
eine deutlich geringere Lagendicke auf als die vorher-
gehenden, anströmseitigen Lagen mit geringerer Ak-
tivkohledichte. Die Lagendicke kann beispielsweise
kleiner 2/3 der Dicke der vorhergehenden, anström-
seitigen Lagen mit geringerer Aktivkohledichte betra-
gen, bevorzugt zwischen 40% und 60% der Dicke der
vorhergehenden, anstromseitigen Lagen. Dazu wer-
den beispielsweise die Lage oder die Lagen mit hö-
herer Aktivkohledichte durch einen Kalandrierschritt
oder ein ähnliches Verfahren derart verdichtet, dass
gegenüber der unbearbeiteten Schicht eine derarti-
ge Dickenreduktion erreicht wird. Auf diese Weise
können die verschiedenen Bereiche mit unterschied-
licher Aktivkohledichte aus den gleichen Grundmate-
rialien hergestellt werden, wobei zur Erzeugung der
Lagen mit höherer Aktivkohledichte nur ein zusätzli-
cher Kalandrierschritt erforderlich ist.

[0031] In einer bevorzugten Ausführungsform wird
für die Lage oder die Lagen mit höherer Aktivkoh-
ledichte eine Schüttung aus Aktivkohlepartikeln ver-
wendet, die im Vergleich zu den vorhergehenden, an-
strömseitigen Lagen mit geringerer Aktivkohledichte
eine höhere Schüttdichte aufweist. Bevorzugt ist da-
bei die Schüttdichte im Vergleich zu den anströmsei-
tigen Lagen mit geringerer Aktivkohledichte um 50%,
besonders bevorzugt um 100% höher.

[0032] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird für die Lage oder die Lagen mit hö-
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herer Aktivkohledichte eine Schüttung aus Aktivkoh-
lepartikeln verwendet, die im Vergleich zu den vor-
hergehenden, anströmseitigen Lagen mit geringerer
Aktivkohledichte einen geringeren mittleren Partikel-
durchmesser, insbesondere einen um mindestens
50% geringeren mittleren Partikeldurchmesser, be-
vorzugt einen mindestens 65% geringeren mittleren
Partikeldurchmesser aufweist.

[0033] In einer Ausführungsform weisen die an-
strömseitigen Lagen mit geringerer Aktivkohledichte
Aktivkohlepartikel mit einem Partikeldurchmesser im
Bereich von 0,7 bis 1,2 mm auf.

[0034] In einer Ausführungsform weisen die Lage
oder die Lagen mit höherer Aktivkohledichte eine
Schüttung aus Aktivkohlepartikeln mit Partikeldurch-
messer im Bereich von 0,3 bis 0,7 mm auf.

[0035] Mit den beschriebenen Ausführungsformen
der Adsorptionsfilterstufe wird insbesondere eine
gleichmäßige Verteilung der Aktivkohle erreicht, die
auch während des Betriebs beispielsweise unter Vi-
brationsbelastung gewährleistet ist. Auf diese Weise
kann zur Bereitstellung eines zuverlässigen Filterele-
ments beigetragen werden.

[0036] Mit einem erfindungsgemäßen Filtermedium
für eine Adsorptionsfilterlage kann insbesondere ein
Innenraumfilterelement mit einer Adsorptionsfilterla-
ge bereitgestellt werden, die insbesondere gut ver-
arbeitbar ist. Insbesondere kann ein Innenraumfilter-
element bereitgestellt werden, das abströmseitig ei-
ne Prüfgaskonzentration unter 500 10 μg/g nach der
Zyklohexan-Methode entsprechend EN 12941:1998
bei einer Prüfdauer von 70 min gemessen nach EN
15695-2:2009 erreicht.

[0037] Die Feinfilterlage kann als HEPA-Balg ausge-
staltet sein. In einer Ausführungsform wird als Fein-
filterlage ein ungefaltetes oder zickzackförmig gefal-
tetes Filtermedium mit Glasfasern in einer Glasfa-
serlage verwendet. Hierbei kann beispielsweise ein
Glasfaservlies oder Glasfaserpapier verwendet wer-
den. Dieses weist bevorzugt eine einseitig oder beid-
seitig kaschierte Deckschicht aus einem Spinnvlies
auf. Dadurch wird insbesondere ein mechanischer
Schutz des oft sehr empfindlichen Glasfasermediums
erreicht. Dies ist insbesondere von Vorteil, wenn die
Glasfaserlage gefaltet wird, da hierdurch insbeson-
dere das Medium vor Beschädigungen beim Falten
geschützt werden kann, welche zu lokalen Undichtig-
keiten oder zu Rissen führen könnten. Ferner können
derartige Deckschichten zur Verbesserung der me-
chanischen Festigkeit der Feinfilterlage dienen.

[0038] In einer Ausführungsform der Feinfilterlage
weisen die Glasfasern einen Faserdurchmesser im
Bereich von 800 nm bis 5 μm auf. Bevorzugt wei-
sen 90% der Fasern einen Faserdurchmesser inner-

halb dieses Bereichs auf. Bevorzugt liegen Fasern
mit Faserdurchmessern im Wesentlichen im ganzen
Faserdurchmesserbereich vor. Bevorzugt liegt der
mittlere Faserdurchmesser innerhalb des genannten
Bereiches. Die Faserdurchmesser können beispiels-
weise nach den in DE 10 2009 043 273 A1 oder
US 2011/0235867 A1 beschriebenen Verfahren ge-
messen sein. Bevorzugt weist das Filtermedium der
Feinfilterlage eine Flächenmasse zwischen 60 und
100 g/m2 auf, besonders bevorzugt zwischen 75 und
90 g/m2. Die Glasfaserlage weist bevorzugt eine Di-
cke von 0,2–1 mm, besonders bevorzugt von 0,3–0,
6 mm auf. Besonders bevorzugt wird eine Glasfaser-
lage verwendet, welche bei einer Anströmgeschwin-
digkeit von 7,5 cm/s einen Widerstand im Bereich von
300–600 Pa, bevorzugt zwischen 400 und 500 Pa er-
zeugt. Die Luftdurchlässigkeit (Permeabiliät) liegt be-
vorzugt im Bereich von 25 bis 45 l/m2s bei einem
Druckverlust von 200 Pa. Der Druckverlust liegt bei
einer Strömungsgeschwindigkeit von 5,3 cm/s bevor-
zugt im Bereich von 200–700 Pa, besonders bevor-
zugt zwischen 450 und 600 Pa oder alternativ zwi-
schen 270–480 Pa. Die Porengröße kann bevorzugt
im Bereich zwischen 5 und 12 μm, besonders bevor-
zugt zwischen 8 und 10 μm liegen.

[0039] In einer Ausführungsform sind die Spinnvlie-
se der Deckschicht(en) insbesondere aus einem Po-
lyester oder Polypropylen oder Polyamid als Werk-
stoff gebildet.

[0040] In einer Ausführungsform weisen die
Spinnvliese der Deckschicht(en) Flächenmaßen Flä-
chenmassen im Bereich von 10 und 250 g/m2, be-
vorzugt 20 bis 60 g/m2 und besonders bevorzugt 30–
34 g/m2 auf. Bevorzugte Schichtdicken für die Deck-
schichten liegen im Bereich von 0,1 bis 0,3 mm.

[0041] In einer Ausführungsform wird das Spinnvlies
der Deckschichten aus Endlosfasern gebildet, die
mittels temperierter Luft und/oder Galetten verstreckt
und auf ein Transportband wirr abgelegt werden.
Nachfolgen kann optional ein Kalanderprozess erfol-
gen zum Erzeugen eines Faserverbunds und/oder
Beeinflussung der Vliesoberflächen.

[0042] Anstatt von Glasfasern können für die Feinfil-
terlage auch Kunststofffasern verwendet werden. In
einem Ausführungsbeispiel wird ein solches synthe-
tisches HEPA-Medium an Stelle der beschriebenen
Glasfasermedien verwendet. Als Werkstoff kann da-
bei beispielsweise Polyester oder Polypropylen oder
Polyamid verwendet werden, die Faserlagen sind da-
bei bevorzugt in Vliesform ausgebildet und beispiels-
weise im Elektrospinningverfahren, im Schmelzblas-
verfahren oder auf sonstige Weise hergestellt. Be-
vorzugt wird dabei ein Elektretmedium verwendet.
Aufgrund der Stoffeigenschaften synthetischer Fil-
termedien kann vorteilhaft auf Deck und Schutzla-
gen verzichtet werden. Bevorzugt wird eine Lage
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aus schmelzgeblasenem Vlies aus Polyester mit ei-
ner Flächenmasse von beispielsweise 80–160 g/m2,
bevorzugt zwischen 80 und 120 g/m2 und einer Di-
cke von beispielsweise ca. 0,4 bis 1 mm verwen-
det. Diese ist weiter bevorzugt auf eine Trägerlage
aufgebracht. Als Trägerlage kommt beispielsweise
ein Kunststoff-Stützgitter oder eine Spinnvlieslage in
Betracht. Die weiteren Eigenschaften können denen
der beschriebenen Feinfilterlagen mit Glasfasern ent-
sprechen.

[0043] In einer Ausführungsform sind die Vorfilterla-
ge und die Feinfilterlage in einem Filterbalg mit ins-
besondere unmittelbar aufeinanderliegenden Lagen
eines Vorfiltermediums und eines Feinfiltermediums
integriert.

[0044] In einer Ausführungsform ist eine Deck-
schicht nur einseitig auf die Glasfaserlage kaschiert,
auf die andere Seite wird direkt das Vorfiltermedium
auflaminiert. Diese Lagenkombination kann entweder
flach in das Innenraumfilterelement integriert oder als
gesamte Lagenkombination zickzackförmig gefaltet
sein und einen Faltenbalg bilden. Auf diese Weise
kann ein Innenraumluftfilterelement mit mehreren Fil-
terstufen mit geringem Montageaufwand und auf klei-
nem Bauraum bereitgestellt werden.

[0045] Deckschichten und/oder Vorfilterlage können
auf unterschiedliche Weise auf die Glasfaserlage auf-
gebracht sein. Hierbei kommen beispielsweise ge-
sprühte Klebstoffe, beispielsweise in wässriger Sus-
pension z. B. auf PU-Basis zum Einsatz. Alterna-
tiv können aufgesprühte, in Pulverauftragsverfahren
oder aufgetragene Schmelzklebstoffe, beispielswei-
se in Form von Klebevliesen oder -gittern zwischen
den Lagen zum Einsatz kommen, welche beim Ka-
landrieren in einem Fixierschritt aufschmelzen und
anschließend aushärten und damit eine dauerhafte
Verbindung herstellen. Damit kann insbesondere ei-
ne sichere Verbindung zwischen Glasfaserlage und
Deckschichten hergestellt werden, die eine Faltung
des Filtermediums erlaubt.

[0046] Mit einem erfindungsgemäßen Filtermedium
für eine Feinfilterlage kann insbesondere ein Innen-
raumfilterelement mit einer Feinfilterlage bereitge-
stellt werden, die insbesondere gut zu einem Falten-
balg verarbeitbar ist. Insbesondere kann ein Innen-
raumfilterelement bereitgestellt werden, das eine Ae-
rosol-Durchdringung von ≤ 0,05% gemessen nach
EN 15695-2:2009 erreicht.

[0047] In dem erfindungsgemäßen Filterelement
können Vorfilterlage und/oder die Adsorptionsfilterla-
ge und/oder die Feinfilterlage jeweils ein separates
Teilfilterelement bilden oder vollständig oder teilwei-
se in Schichten aufeinanderfolgend miteinander ver-
bunden sein.

[0048] In einer bevorzugten Ausführungsform wei-
sen die Teilfilterelemente Vorfilterlage, Adsorptions-
filterlage und Feinfilterlage bevorzugt jeweils ein an
den Schmalseiten umlaufendes Seitenband auf, wel-
ches mit der jeweiligen Teilfilterlage dichtend verbun-
den ist. Das Seitenband kann ein textiles oder aus
Vlies gebildetes Seitenband sein.

[0049] Als Schmalseiten werden dabei bevorzugt
die Seiten der Filterlage bezeichnet, die nicht durch-
strömt werden. Dabei umranden die Schmalseiten
die Anström- und Abströmseiten bzw. -flächen. Bei ei-
nem Medienaufbau, der durch zickzackförmiges Fal-
ten eines Mediums gebildet ist, umfasst der Begriff
Schmalseiten damit sowohl die durch den zickzack-
förmigen Verlauf zweier Ränder des Mediums gebil-
deten Flächen (Stirnseiten) als auch die parallel zu
den Faltkanten verlaufenden Endflächen.

[0050] In einer Ausführungsform liegen die Vorfilter-
lage und/oder die Adsorptionsfilterlage und/oder die
Feinfilterlage direkt aufeinander und sind als Einheit
zickzackförmig gefaltet.

[0051] In einer Ausführungsform liegen die Teilfil-
terelemente zur Bildung des Innenraumfilterelements
insbesondere unmittelbar aufeinander und sind mit-
tels eines Rahmens miteinander dichtend verbun-
den, insbesondere mittels eines an der gemeinsamen
Schmalseite umlaufenden Seitenbandes, insbeson-
dere aus Vlies oder Textil, welches mit den Teilfilter-
elementen verschweißt oder verklebt sein kann.

[0052] Alternativ kann ein insbesondere spritzge-
gossener Kunststoffrahmen vorgesehen sein. Dieser
kann entweder vorgefertigt sein und die Teilfilterele-
mente aufnehmen, die im Rahmen verklebt oder ver-
schweißt werden. Alternativ kann der Rahmen als
umspritzter Rahmen ausgebildet sein, der dadurch
gebildet wird, dass die Teilfilterelemente in eine Form
eingelegt und anschließend mit einem Spritzgussrah-
men umspritzt werden, wobei das Material sich beim
Aushärten unlösbar mit den Teilfilterelementen ver-
bindet.

[0053] Weiter alternativ kann der Rahmen durch ei-
ne Vergussmasse aus Polyurethan (PUR) oder ei-
nem anderen gießfähigen Polymer gebildet sein, ins-
besondere aus einem aufgeschäumten Polyurethan,
d. h. Polyurethanschaum.

[0054] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass der zweite Bereich des Filterele-
mentrahmens derart ausgestaltet ist in einen strom-
abwärts angeordneten Ansaugluftkanal zu ragen. Auf
diese Weise kann Bauraum für das Filtervolumen ge-
wonnen werden, ohne die Funktion zu beeinträchti-
gen oder das Filtervolumen zu reduzieren.
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[0055] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
sieht vor, dass sich die beiden effektiven Quer-
schnittsflächen hinsichtlich ihrer Längenausdehnung
unterscheiden. Eine Längenausdehnung der zweiten
effektiven Querschnittsfläche ist um mindestens die
Wandstärke eines Luftkanalelements verglichen mit
der entsprechenden Längenausdehnung der ersten
effektiven Querschnittsfläche reduziert.

[0056] Eine Ausführungsform der Erfindung sieht
vor, dass der Filterelementrahmen am Übergang von
dem ersten Bereich zu dem zweiten Bereich stufen-
förmig ausgebildet ist. Die Stufe kann beispielswei-
se als äußere Anschlagsfläche beim Einbau des In-
nenraumluftfilterelements dienen. Gleichzeitig kann
die Stufe im Innenbereich des Innenraumluftfilterele-
ments zur baulichen Abgrenzung zweier Filterlagen
dienen.

[0057] In diesem Zusammenhang kann in vorteilhaf-
ter Weise vorgesehen sein, dass die Dichtung an
einer Kante im äußeren Bereich der der Stufe an-
geordnet ist. In einer Ausführungsform ist sie au-
ßerhalb der effektiven Querschnittsfläche des ersten
Bereichs angeordnet. Somit kann die Stufe neben
den genannten Anschlags- und Abgrenzungsfunktio-
nen auch integral die Dichtung aufnehmen, ohne das
durchströmte Volumen im ersten Bereich des Filter-
gehäuses zu beeinträchtigen.

[0058] In einer alternativen Ausführungsform ist die
Dichtung (122) im Bereich der Stufe innerhalb der ef-
fektiven Querschnittsfläche des ersten Bereichs an-
geordnet ist. Somit kann entweder an dem Innen-
raumluftfilterelement oder gehäuseseitig eine Dicht-
fläche ohne zusätzlichen seitlichen Raumbedarf vor-
gesehen werden. Diese Ausführungsform erlaubt be-
sonders bei engen Bauraumverhältnissen eine be-
sonders platzsparende Außenkonturführung.

[0059] In einer Ausführungsform ist die Dichtung
durch ein umlaufendes Dichtprofil aus einem Poly-
mer, insbesondere aus einem angeschäumten, ins-
besondere geschlossenporigen Schaum, z. B. aus
Polyurethanschaum, gebildet. Ist auch der Rahmen
aus einem derartigen Material gebildet, kann die
Dichtung mit dem Rahmen einstückig ausgebildet
sein. Bevorzugt weist die Dichtung eine Härte im Be-
reich zwischen 5 und 45 Shore A, besonders bevor-
zugt von 13 +/– 4 Shore A auf.

[0060] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Dichtung zwischen zwei Gehäuseteilen eines Filter-
gehäuses axial oder radial dichtend verpressbar oder
einspannbar.

[0061] Eine ebenfalls vorteilhafte Ausführungsform
der Erfindung sieht vor, dass im Innenbereich der
Stufe entweder eine gemeinsame Klebestelle zur Fi-
xierung der im Innenbereich des Innenraumluftfilter-

elements angeordneten Filterlagen des ersten und
zweiten Bereichs oder alternativ zwei nah aneinan-
der angrenzende, voneinander getrennte Klebestel-
len vorgesehen sind. Auf diese Weise kann in ei-
nem oder in zwei direkt aufeinanderfolgenden Ar-
beitsschritten nach dem Einbringen der Filterlagen in
dem zweiten Bereich die entsprechenden Klebestel-
len mit Klebstoff versehen werden, um nachfolgend
die Filterlagen des ersten Bereichs einzubringen und
zu fixieren.

[0062] Das Filtergehäuse kann aufgrund einer Aus-
führungsform einteilig, insbesondere als Spritzguss-
teil, ausgeführt sein.

[0063] Die Erfindung wird nun unter Bezugnahme
auf die Zeichnungen näher erläutert.

[0064] Es zeigen:

[0065] Fig. 1 eine erste erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform eines Innenraumluftfilterelements in per-
spektivischer Ansicht von oben im zerlegten Zustand;

[0066] Fig. 2 die erste Ausführungsform der Erfin-
dung gemäß Fig. 1 in perspektivischer Ansicht von
unten;

[0067] Fig. 3 die erste Ausführungsform der Fig. 1
und Fig. 2 als Schnittansicht von oben im zusammen-
gebauten Zustand;

[0068] Fig. 4 eine zweite Ausführungsform als Alter-
native zu der Ausführungsform der Fig. 3;

[0069] Fig. 5 eine dritte Ausführungsform als Alter-
native zu der Ausführungsform der Fig. 4;

[0070] Fig. 6 die erste Ausführungsform der Fig. 1
und Fig. 2 als Schnittansicht von unten im zusam-
mengebauten Zustand;

[0071] Fig. 7–Fig. 9 eine Drauf-, Seiten- und per-
spektivische Ansicht der ersten Ausführungsform;

[0072] Fig. 10 eine Schnittansicht entlang der Linien
A-A der Fig. 7; und

[0073] Fig. 11 eine Vergrößerung der Schnittansicht
der Fig. 10.

[0074] In Fig. 1 ist ein Innenraumluftfilterelement
100 gemäß der vorliegenden Erfindung in einem zer-
legten Zustand in einer perspektivischen Ansicht von
oben dargestellt. Das Innenraumluftfilterelement 100
weist einen Filterelementrahmen 116 auf. Der Filter-
elementrahmen 116 wird entlang der Achse X durch-
strömt. Der Filterelementrahmen 116 lässt sich in ei-
nen ersten Bereich 118 und einen zweiten Bereich
120 unterteilen. In dem ersten Bereich 118 befinden
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sich ein Partikelfilter 110 und ein Aktivkohlebalg 112.
In dem zweiten Bereich 120 ist ein HEPA-Balg 114
angeordnet. Der erste Bereich 118 und der zweite Be-
reich 120 sind durch eine umlaufende Dichtung 122
von außen erkennbar getrennt.

[0075] Fig. 2 zeigt die gleiche Ausführungsform des
Innenraumluftfilterelements 100 in einer perspektivi-
schen Ansicht von unten.

[0076] In Fig. 3 ist das Innenraumluftfilterelement
100 im zusammengebauten Zustand in einer Schnitt-
ansicht gezeigt, die parallel zu der Achse X mittig
durch das Innenraumfilterelement 100 verläuft. Wie
in dieser Ansicht erkennbar ist, findet der HEPA-Balg
114 in dem zweiten Bereich 120 Aufnahme und der
Partikelfilter 110 zusammen mit dem Aktivkohlebalg
112 werden in dem ersten Bereich 118 aufgenom-
men. Es ist ebenfalls schematisch und gestrichelt ein
Luftkanal 130 skizziert, in den der zweite Bereich 120
des Filterelementrahmens 116 ragt.

[0077] In Fig. 4 ist eine zweite alternative Ausfüh-
rungsform dargestellt, in der eine andere Aufteilung
der Filterlagen vorgenommen wurde. Der HEPA-Balg
ist nun als HEPA-Balg 115 dem Partikelfilter 110 di-
rekt nachgeschaltet. Der Aktivkohlebalg ist aufgeteilt
in einen ersten Aktivkohlebalg 117 und einen zweiten
Aktivkohlebalg 119.

[0078] Fig. 5 zeigt eine dritte alternative Ausfüh-
rungsform, in der die Dichtung 122 eine alternative
Position einnimmt. Die Dichtung befindet sich in Strö-
mungsrichtung X gesehen unterhalb der Stufe inner-
halb der effektiven Querschnittsfläche des ersten Be-
reichs 118.

[0079] Fig. 6 zeigt die erste Ausführungsform der
Fig. 2 im zusammengebauten Zustand.

[0080] In den Fig. 7–Fig. 9 sind eine Draufsicht, eine
Seitenansicht sowie eine isometrische Perspektivan-
sicht des Innenraumluftfilterelements 100 dargestellt.
In Fig. 7 ist eine Schnittachse A-A gezeigt.

[0081] Fig. 10 zeigt den entsprechenden Schnitt,
Fig. 11 eine Vergrößerung der Schnittansicht. In der
Darstellung der Fig. 10 sind Klebestellen erkennbar.
Der HEPA-Balg 114 wird an der Stufe 132 mittels ei-
ner Klebestelle 134 befestigt. Genauer wird der HE-
PA-Balg 114 an der dem Innenraum des Innenraum-
luftfilterelements 100 zugewandten Seite der Stufe
132 mittels einer Klebestelle fixiert. Eine zweite Kle-
bestelle 136 fixiert den Aktivkohlebalg 112. Die zweite
Klebestelle 136 ist ebenfalls im Innenraum des Innen-
raumluftfilterelements 100 angeordnet, und zwar an
der dem Außenbereich nächsten Bereich der Stufe
132. Die Klebestellen 134 und 136 können, wie dar-
gestellt, einander benachbart ausgeführt sein. Alter-
nativ können die Klebestellen 134 und 136 auch als

eine Klebestelle ausgestaltet sein. Eine weitere Kle-
bestelle 138 kann optional vorgesehen sein. Diese fi-
xiert den Vorfilter 110. Sollte diese Klebestelle 138
entfallen, muss der Vorfilter 110 mit dem Aktivkohle-
balg 112 vor Einbringen verbunden werden.

[0082] In Bezug auf Ausführungsdetails des
Filtermedienaufbaus wird ferner auf die
DE 10 201 301 1457 A1 der Anmelderin verwiesen,
die analog für die vorliegende Anmeldung Verwen-
dung finden können.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102009043273 A1 [0038]
- US 2011/0235867 A1 [0038]
- DE 102013011457 A1 [0082]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- DIN EN ISO 9237 [0011]
- ISO 5011 [0013]
- ISO 14269-4 [0013]
- DIN ISO 9277:2003-05 [0020]
- ISO 9347 [0023]
- EN 12941:1998 [0036]
- EN 15695-2:2009 [0036]
- EN 15695-2:2009 [0046]
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Patentansprüche

1.    Innenraumluftfilterelement (100) für einen In-
nenraumluftfilter für die Fahrerkabine von Land- und
Arbeitsmaschinen, insbesondere mit Spritz- oder
Sprühvorrichtungen für Pflanzenschutz- oder Dünge-
mittel, umfassend
einen Filterelementrahmen (116),
eine Vorfilterlage (110),
eine Adsorptionsfilterlage (112),
eine Feinfilterlage (114) insbesondere zur Abschei-
dung von Aerosolen,
wobei die Filterlagen im Wesentlichen entlang ei-
ner Strömungsrichtung durchströmt werden, da-
durch gekennzeichnet, dass der Filterelementrah-
men (116) einen ersten Bereich (118) mit einer ers-
ten effektiven Querschnittsfläche senkrecht zur Strö-
mungsrichtung und
einen zweiten Bereich (120) mit einer zweiten effekti-
ven Querschnittsfläche senkrecht zur Strömungsrich-
tung sowie
eine umlaufende Dichtung (122) zur Trennung der
Rohseite von der Reinseite im eingebauten Zustand
aufweist,
wobei der erste Bereich (118) stromaufwärts der
Dichtung (122) und der zweite Bereich (120) strom-
abwärts der Dichtung (122) angeordnet sind und die
zweite effektive Querschnittsfläche nur einen Teil der
ersten effektiven Querschnittsfläche beträgt.

2.  Innenraumluftfilterelement nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorfilterlage (110)
und die Adsorptionsfilterlage (112) in dem ersten Be-
reich (118) und die Feinfilterlage (114) in dem zweiten
Bereich (120) angeordnet sind oder alternativ die Vor-
filterlage (110), die Feinfilterlage (115) und eine ers-
te Adsorptionsfilterlage (117) in dem ersten Bereich
(118) und eine zweite Adsorptionsfilterlage (119) in
dem zweiten Bereich (120) angeordnet sind.

3.  Innenraumluftfilterelement nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorfilterlage (110) eine Partikelfilterlage, die Ad-
sorptionsfilterlage (112, 117, 119) eine Aktivkohlela-
ge und/oder die Feinfilterlage (114, 115) eine HEPA-
Filterlage sind.

4.    Innenraumluftfilter nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der zweite Bereich (120) des Filterelementrahmens
(116) derart ausgebildet ist, im eingebauten Zustand
in einen stromabwärts angeordneten Ansaugluftka-
nal (130) zu ragen.

5.    Innenraumluftfilterelement nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Längenausdeh-
nung der zweiten effektiven Querschnittsfläche in
einer ersten Richtung und die Längenausdehnung
der zweiten effektiven Querschnittsfläche in einer
zweiten Richtung senkrecht zur ersten Richtung um

mindestens die Wandstärke eines Luftkanalelements
verglichen mit der jeweils entsprechenden Länge-
nausdehnung der ersten effektiven Querschnittsflä-
che reduziert ist.

6.  Innenraumluftfilterelement nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Filterelementrahmen (116) am Über-
gang von dem ersten Bereich (118) zu dem zweiten
Bereich (120) stufenförmig (132) ausgebildet ist.

7.  Innenraumluftfilterelement nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dichtung (122) an
einer Kante im äußeren Bereich der Stufe (132), ins-
besondere außerhalb der effektiven Querschnittsflä-
che des ersten Bereichs (118), angeordnet ist.

8.    Innenraumluftfilterelement nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung (122)
im Bereich der Stufe innerhalb der effektiven Quer-
schnittsfläche des ersten Bereichs angeordnet ist.

9.  Innenraumluftfilterelement nach einem der An-
sprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
im Innenbereich der Stufe (132) eine gemeinsame
Klebestelle zur Fixierung der Filterlagen des ersten
Bereichs (118) und des zweiten Bereich (120) oder
zwei aneinander angrenzende getrennte Klebestel-
len (134, 136) vorgesehen sind.

10.    Innenraumluftfilterelement nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Filterelementrahmen (116) einteilig, ins-
besondere als Spritzgussteil, ausgebildet ist.

11.   System zur Innenraumluftfilterung einer Fah-
rerkabine von Land- und Arbeitsmaschinen, ins-
besondere mit Spritz- oder Sprühvorrichtungen für
Pflanzenschutz- oder Düngemittel, umfassend ein
Innenraumluftfiltergehäuse sowie ein in das Innen-
raumluftfiltergehäuse einbaubares Innenraumluftfil-
terelement nach einem der Ansprüche 1 bis 10.
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